
genauen Objektsbestimmung und bei der Abgrenzung 
zu den Staatsverbrechen. Um der Praxis zu helfen, wäre 
hier notwendig gewesen, sowohl die objektiven wie 
auch die subjektiven Abgrenzungsmerkmale zu schil
dern. Da es sich bei derartigen Verbrechen in der Regel 
um solche handelt, die in objektiver Hinsicht die 
Schwere eines Staatsverbrechens aufweisen, wird die 
Abgrenzung meist auf der subjektiven Seite in der Ziel
richtung des Angriffs zu finden sein.

H e r m a n n  spricht sich dafür aus, daß die Ab
grenzung eines minderschweren Falles vom Normalfall 
außer von objektiven auch von subjektiven Momenten 
abhängig sein soll (S. 33—38). Hierin ist ihm zuzu
stimmen. Die Praxis geht bereits diesen Weg. Jedoch 
ist es notwendig, die sachliche Bedeutung der Tat stets 
vorrangig zu beachten.

Nicht zustimmen kann man der Auffassung, daß die 
Änderungs-VO zur WStVO vom 29. Oktober 1953 vor
wiegend aus Gründen der „unbilligen Ergebnisse“ 
(S. 38 ff.) ergangen sei. Entscheidend war vielmehr die 
Veränderung der Klassenkampfsituation. Die Macht der 
Arbeiter und Bauern, vor allem auf wirtschaftlichem 
Gebiet, war erstarkt und die Basis des Klassenfeindes 
bedeutend eingeengt, so daß es zur Fortführung des 
sozialistischen Aufbaus dieser obligatorischen Strafen 
nicht mehr bedurfte.

Widersprochen werden muß Hermann auch in seiner 
Feststellung, daß bei Bauern die Vermögenseinziehung 
von der „weiteren reibungslosen Bewirtschaftung ihres 
Betriebes“ abhängig sein soll. „Wenn dies nicht der Fall 
ist, so wird es zweckmäßig sein“, sagt Hermann, „von 
der Vermögenseinziehung abzusehen“ (S. 39). Die 
Konsequenz dieses Gedankens wäre jedoch, überhaupt 
jede. Bestrafung eines Bauern in Frage zu stellen, denn 
auch eine längere Freiheitsstrafe kann die reibungslose 
Bewirtschaftung hindern! — Im übrigen widerspricht 
sich Hermann gleich in seinem nächsten Satz, in dem er 
feststellt, daß dort, „wo ein besonders schwerer Ver
stoß“ vorliegt, Vermögenseinziehung notwendig ist. Das 
muß aber auch für die Bauern gelten.

Im Gegensatz zu dem Abschnitt über die Spekulation 
(S. 43—47), der nur historischen Wert besitzt, sind die 
recht bedeutsamen Fragen der Pflichtablieferung (S. 41 
bis 43) zu kurz gekommen, besonders die Abgrenzung 
zwischen der Niehtablieferung und einem Verbrechen 
nach der WStVO. Es wäre notwendig gewesen, diese 
Abgrenzung an Hand von Beispielen zu erläutern. Die 
Hinweise zu den übrigen Bestimmungen der WStVO 
geben der Praxis gute Untenstützung, weil darin die 
wichtigsten Begriffe, wie „bewirtschaftete Erzeugnisse“, 
ihr „Beziehen“ und „Abgeben“, erläutert werden und 
auch die berufs- und gewerbsmäßige Tätigkeit be
handelt wird.

Neben der von B u c h  h o l z 6 )  bereits aufgeworfenen 
Frage der Teilnahme beim schweren Fall nach § 11 
WStVO muß auch die Feststellung, daß der Richter nach 
pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden hat, wann ein 
schwerer Fall vorliegt, bedenklich stimmen (S. 68). Ob 
und wann ein solcher Fall vorliegt, richtet sich nach den 
objektiven und subjektiven Tatumständen, insbesondere 
nach der sachlichen Bedeutung, nach den eingetretenen 
oder möglichen Folgen des Verbrechens. Diese Fest
stellungen hat das Gericht pflichtgemäß mit größter 
Genauigkeit und Verantwortung zu treffen.

Bei der Darstellung des HSchG ist für die Praxis be
sonders wichtig der Hinweis, daß der Warenbegriff des 
HSchG nicht identisch ist mit dem der politischen Öko
nomie. Als Waren im Sinne des HSchG sind vielmehr 
alle körperlichen Gegenstände zu bezeichnen, die dazu 
bestimmt oder geeignet sind, im Handel Verwendung zu 
finden (S. 93). Auch die Fragen der Gewerbsmäßigkeit, 
des schweren Falles nach § 2 Abs. 2 HSchG und der 
Teilnahme, die vielfach noch Unsicherheit verursachen, 
werden in anschaulicher Weise geklärt.

Die Normen zum Schutze der Währung und besonders 
die des Steuer- und Preissystems sind zwar relativ 
knapp erläutert, doch genügt dies den Bedürfnissen der 
Praxis. Im übrigen gibt die Schrift „Das Abgabenstraf
recht in der DDR“7) der Praxis für die Feststellung der

6) NJ 1956 s. 14.
7) vgl. Das Abgabenstrafrecht in der DDR, Berlin 1955.
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Tatbestandsmäßigkeit der wichtigsten Steuerdelikte 
gute Hinweise.

*

Das von einem Autorenkollektiv bearbeitete Heft 5 
enthält die Probleme der Amtsverbrechen, Verbrechen 
gegen die Staatsgewalt, ferner Nötigung, Amts
anmaßung sowie die sich gegen die Tätigkeit der Straf- 
verfolgungs- und Strafvollstreckungsorgane richtenden 
Verbrechen, wie Nichtanzeige von Verbrechen, Fahrer
flucht, falsche Anschuldigung, Vortäuschung einer Straf
tat, Meineid und falsche uneidliche Aussage, Gefange
nenbefreiung und Begünstigung.

Im letzten Abschnitt werden von den Verbrechen 
gegen die öffentliche Ordnung und Sicherheit der unbe
fugte Waffenbesitz, Landfriedensbruch und Aufruhr be
handelt.

Besonders wichtig für die Praxis ist die vorweg
genommene Behandlung des Subjekts der Amtsver
brechen. Ausgehend von § 359 StGB wird dargelegt, daß 
der darin festgelegte Täterkreis den staatsrechtlichen 
Verhältnissen in der DDR nicht mehr entspricht 
(S. 20 ff.). Diese Erkenntnis sollte von den Praktikern 
schnellstens beachtet werden. Nicht alle Werktätigen, 
die in irgendeiner Form an der Leitung unseres Staates 
teilnehmen (Haus- und Straßenvertrauensleute u. a. mit 
vorwiegend politischen Aufgaben betraute Bürger) sind 
also als Amtspersonen anzusehen8). Aber auch nicht alle 
im Staatsapparat Tätigen sind Amtspersonen im Sinne 
des Gesetzes. „Unter Amtspersonen sind nur solche Per
sonen zu verstehen, die in einer Einrichtung des Staates 
mit der V e r w i r k l i c h u n g » )  der Zwecke des sozia
listischen Staates beauftragt sind, gleichgültig, ob sie 
für die Tätigkeit besoldet“ werden oder nicht (S. 21). 
Deshalb sind im allgemeinen Stenotypistinnen, Trakto
risten, Dolmetscher u. a. nicht als Amtspersonen zu be
zeichnen. Diesem Ergebnis kann man sich anschließen, 
muß aber darauf achten, daß jeder Schematismus und 
Formalismus vermieden wird.

Richtig ist m. E. auch die Auffassung der Verfasser, 
an Stelle des Begriffs „Staatsfunktionär“ weiterhin den 
Begriff „Amtspersonen“ zu verwenden, weil dadurch 
der Zweifel, ob Funktionäre der Wirtschaft und anderer 
Institutionen auch darunter fallen, behoben wird (vgl. 
Fußnote S. 21). Warüm dann allerdings der von den Ver
fassern abgelehnte Begriff auf den S. 66 ff. wieder ein- 
geführt wird, bleibt unverständlich.

Unklar ist auch, weshalb an verschiedenen Stellen 
(S. 14, 54, 92) entgegen der Terminologie der StPO und 
des materiellen Verbrechensbegriffs von „Vergehen“ ge
sprochen wird.

Insbesondere wegen der sehr anschaulichen Aus
führungen im Abschnitt „Verbrechen gegen die Tätig
keit der Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungs
organe“ ist die Schrift nicht nur für Richter und Staats
anwälte, sondern auch für die Mitarbeiter der Volks
polizei sehr lehrreich.

*

Das letzte Heft der Materialien behandelt die gemein
gefährlichen Verbrechen: Branddelikte, Transportge
fährdung, Beeinträchtigung der Katastrophenbe
kämpfung, die Überschwemmungsdelikte, Gefährdung 
des Telegraphenbetriebes, Beschädigung wichtiger 
Bauten, Vergiftung, Verletzung der Seuchenschutzbe
stimmungen und der Regeln der Baukunst, Vollrausch, 
Verschaffung von Rauschgiften und unterlassene Hilfe
leistung. Die meisten Bestimmungen haben ja für die 
tägliche Gerichtspraxis kaum Bedeutung.

Im ersten Teil werden die Fragen der Gemeingefahr 
begrifflich geklärt. Wertvoll sind die kritischen Hin
weise auf den Klassencharakter der alten Paragraphen 
des StGB (S. 11—22). Ausgehend vom Gruppenobjekt 
der gemeingefährlichen Verbrechen wird der Leser an 
die einzelnen Bestimmungen herangeführt. Lehrreich 
sind insbesondere die Beispiele in der Darstellung der 
fahrlässigen Brandstiftung (S. 28 ff.)', wenngleich bei der 
für die Praxis schwierigen Frage der Abgrenzung des 
bedingten Vorsatzes von der Fahrlässigkeit die bloße 
Verweisung auf die Rechtsprechung des Obersten Ge
richts nicht befriedigt.

8) vgl. hierzu Meinel/Grlmm in NJ 1956 S. 301.
9) Sperrung von mir — G. J.


